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Begutachtung 
Bundesgesetz zur Förderung von Freiwilligen Engagement (Freiwilligengesetz – FWG) 
 

 

An das 
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 

Abteilung V/6 

Stubenring 1 
1010 Wien 
 
 
per E-Mail: v6@bmask.gv.at  
 

 
Betrifft: GZ BMASK-58700/0020-V/6/2011 – Bundesgesetz zur Förderung von 
Freiwilligen Engagement (Freiwilligengesetz – FWG) 
 

Die Datenschutzkommission gibt zum gegenständlichen Entwurf, der ihr per E-Mail am 8. 

November 2011 übermittelt wurde, nachfolgende Stellungnahme ab: 

I. Zu § 19 FWG: Verwendung personenbezogener Daten 

Die in § 19 Abs. 1 und auch Abs. 2 FWG zum Ausdruck kommende 

Datenverwendungsbefugnis ergibt sich als solches bereits aus dem DSG 2000 selbst (vgl. § 

8 Abs. 1 Z 4 iVm § 8 Abs. 3 Z 1 DSG 2000). Im Hinblick auf § 1 Abs. 2 DSG 2000 wäre es 

aus datenschutzrechtlicher Sicht erstrebenswert, im FWG die Aufgaben (bzw. Verweise auf 

die diese Aufgaben festlegenden gesetzlichen Bestimmungen) und die damit verbundenen 

Datenverwendungsschritte und Datenarten explizit aufzuzählen (wie dies in Abs. 2 des 

Entwurfs teilweise zum Ausdruck kommt). Insbesondere sollte klar ersichtlich sein, welche 

personenbezogenen Daten an den Hauptverband der österreichischen 

Sozialversicherungsträger und die Träger der Sozialversicherung übermittelt werden sollen. 

Im Übrigen ergibt sich aus den Erläuterungen nicht, weshalb der Hauptverband der 

österreichischen Sozialversicherungsträger die genannten Daten in personenbezogener 

Form erhalten muss. Sollten aggregierte Daten, die einen Rückschluss auf einzelne 
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Personen ausschließen, ausreichen, wäre eine Übermittlung personenbezogener Daten ein 

unverhältnismäßiger Eingriff in das Grundrecht auf Datenschutz. 

II. Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wurde dem Präsidium des Nationalrates im Wege 

elektronischer Post an die Adresse: begutachtungsverfahren@parlament.gv.at übermittelt. 

 
 

30. November 2011 
Für die Datenschutzkommission 
Das geschäftsführende Mitglied: 

SOUHRADA-KIRCHMAYER 
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